
DER ß U N DE S M I N IST E R 

FÜR JUSTIZ 

7282/l-Pr 1/89 

An den 

11- 3'133 der Beilagen zu den Stcl10gmphischen ProtokollclI 
."... !Q4L4 

des Nationalrates XVII. GcsetzgeblllngsperiOde 

432l(IA8 

1989 -12- j 5 

zu. 4336/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
wie n 

zur Zahl 4396/J-NR/1989 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr. Rieder und Genossen (4396/J), betreffend den Ermitt

lungsstand in der Causa Löschenkohl bzw. einer möglichen 

Parteienfinanzierung durch die Bundesländer-Versicherung, 

beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Die Vorerhebungen wegen des Verdachtes der Untreue, der 

Steuerhinterziehung und der Umgehung devisenrechtlicher 

Vorschriften (§ 153 Abs. 1 und Abs. 2 zweiter Fall StGB, 

§ 33 Abs. 1 FinStrG und § 24 Abs. 1 DevisenG) sind beim 

Landesgericht für Strafsachen Wien anhängig. Ein Teil der 

in Aussicht genommenen Erhebungen steht noch aus, die bis

herigen Ermittlungsergebnisse lassen vorerst keine ver

läßliche Beurteilung des Sachverhaltes zu. Die Beweisauf

nahme gestaltet sich vor allem deswegen schwierig, weil 

jener Mitbeschuldigte, der als Versicherungsmakler in 

Großbritannien von der Bundesländer-Versicherung Provi

sionen erhalten haben soll, für die österreichische Justiz 

nicht greifbar ist. 

Zu 2: 

Nebst einer zweimaligen Einvernahme des Beschuldigen 

Löschenkohl wurden sieben Zeugen aus dem Bereich der Bün-
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desländer-Versicherung gerichtlich einvernommen. Weitere 

Erhebungsaufträge ergingen an die Polizeibehörden. Aus

künfte vom Bundesministerium für Finanzen und Kopien von 

bedeutsamen Akten des Arbeitsgerichtes Wien wurden beige

schafft. 

Zu 3: 

Angesichts des in mehreren Beziehungen strafrechtlich zu 

prüfenden Sachverhaltes, der zum Teil nur unter Zuziehung 

eines Sachverständigen geklärt werden kann, steht der Ab

schluß des Vorverfahrens derzeit nicht in Aussicht. 

Zu 4: 

Der Verdacht der Parteienfinanzierung stellt einen Teil 

des zu ermittelnden Sachverhaltes wegen § 153 StGB dar. 

Von den Anklagebehörden wurden erst klirzlich zur Klärung 

dieses Sachverhaltskomplexes noch weitere Beweisanträge 

gestellt. 

14. Dezember 1989 
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